
Anpassungsbedarf und 
Gestaltungsmöglichkeiten

Weitreichende Veränderungen durch neues Güterrecht für Ehen und 
gleichgeschlechtliche eingetragene Lebenspartnerschaften in Europa

Seit dem 29. Januar 2019 sind die 
Europäischen Güterrechtsverord-
nungen für Eheleute und gleich-
geschlechtliche eingetragene 
Lebenspartnerschaften in Kraft. 

Die neuen Regelungen gelten 
einheitlich in weiten Teilen Europas. 
Bislang hat jeder Staat für sich  
festgelegt, welches Recht auf  
die Ehe oder Lebenspartnerschaft 
Anwendung findet. In vielen  
Staaten hat automatisch die  
Staatsangehörigkeit der Ehe- und 
Lebenspartner darüber entschieden. 
Jetzt können die Paare selbst 
entscheiden und wählen zwischen

1.	 dem Recht des Staates, in dem 
einer oder beide Ehegatten  
oder Lebenspartner im Zeit- 
punkt der Rechtswahl leben;

2.	 dem Recht der Staatsangehörig-
keit eines oder beider Ehegatten 
oder Lebenspartner im Zeitpunkt 
der Wahl und 

3.	 dem Recht des Staates, nach 
dessen Recht die Lebenspartner- 
schaft ursprünglich begründet 
wurde (ausschließlich für  
Lebenspartner).

Änderung

Es gibt neue Parameter, die be- 
stimmen, welches Recht auf die 
Vermögenverhältnisse zwischen 
Eheleuten und Lebenspartnern 
Anwendung findet. Paare können 
jetzt selbst gestalten.

Folgen

Paare sollten die Auswirkungen für 
ihre Lebenssituation und Vermögens- 
planung vor Augen haben und die 
Chancen zur Gestaltung nutzen.  
Die Einbeziehung der güterrecht- 
lichen Verhältnisse ist für jede 
Nachfolge- und Vermögensplanung 
wichtig. Im länderübergreifenden 
Kontext ist eine einheitliche Hand- 
habung essentiell. 

Personenkreis 

Die Neuerungen gelten für alle 
Paare in den beteiligten europäischen 
Mitgliedstaaten. Gemischt-nationale 
und grenzüberschreitend mobile 
Paare sind unmittelbar betroffen.

Neues Ehegüterrecht:

Ohne eine Rechtswahl findet das 
Recht des Staates Anwendung,  
in dem das Paar erstmals als Ehe- 
paar zusammengelebt hat oder  
in dem die Lebenspartnerschaft 
eingetragen wurde. Dadurch können 
unverhoffte und unerwünschte 
Ergebnisse entstehen, die sich 
auch erheblich auf die Nachfolge- 
und Vermögensplanung auswirken 
können. Das gilt vor allem für 
gemischt-nationale Paare und Paare, 
die in ein anderes Land umziehen. 
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Your free online legal information service.

A subscription service for legal articles  
on a variety of topics delivered by email.
cms-lawnow.com

CMS Legal Services EEIG (CMS EEIG) is a European Economic Interest Grouping that coordinates an  
organisation of independent law firms. CMS EEIG provides no client services. Such services are solely  
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